
Straf- und Ordnungswidrigkeitenvollmacht 
 
 

Die RECHTSANWÄLTE 
Klaus Klingenberg, 
Heinz Petersohn, 

Dr. jur. Uwe Heppekausen, 

Markgrafenstr. 1, 

51063 Köln 

 werden in dem 

Verfahren 

gegen    
 

wegen   
 

beauftragt. 
 
 
Die Vollmacht gewährt unter Anerkennung aller gesetzlichen Befugnisse nach der 
Strafprozessordnung und dem Ordnungswidrigkeitengesetz das Recht: 

 
1. Akteneinsicht zu nehmen, 
2. in öffentlicher Sitzung aufzutreten, 
3. in allen Instanzen, einschließlich 

Revisionsinstanz, als Vertreter und 
Verteidiger zu handeln, 

4. Rechtsmittel einzulegen, ganz oder 
teilweise zurückzunehmen oder auf sie zu 
verzichten, 

5. Anträge auf Entbindung von der 
Verpflichtung zum Erscheinen in der 
Hauptverhandlung zu stellen, 

6. Strafanträge zu stellen, 
7. Untervertreter - auch i.S.d. § 139 StPO zu 

bestellen, 
 
Weiterhin wird für den Fall der Abwesenheit die Befugnis zur Vertretung nach § 411 
StPO mit ausdrücklicher Ermächtigung nach §§ 233,234 StPO gestellt 

 
 

Dormagen, den    
 

Unterschrift    


